
  Schleswig-Holstein

Entnahmemengen aus Grundwasser und oberirdischen 
Gewässern zur Berechnung der Wasserabgabe mitteilen 
[v2.000, 25.03.2025]

Vorgangsnummer: 20250331348800262113 Eingangsdatum 31.03.2025

Ihre zuständige Stelle:
Kreis Segeberg - Gewässer
Rosenstraße 28a
23795 Bad Segeberg

Www: https://www.segeberg.de/gewässer

Datenschutz und Datenverarbeitung
 Die antragstellende Person willigt in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Anliegens ein. 

Datenschutz-Link 
<https://www.segeberg.de/Kurzmen%C3%BC/Datenschutz/>

Ansprechperson

Folgende Daten sind bei der zuständigen Behörde hinterlegt:  

Name des Unternehmens
Testunternehmen

Anrede

Nachname

Vorname

Anschrift des Unternehmens

Straße
Testunternehmen Str.

Hausnummer
22

Postleitzahl
24106

Ort
Musterstadt SH

Telefonummer

Die antragstellende Person teilt folgende Änderungen zu oben aufgeführten Angaben mit: 
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Name des Unternehmens
Änderung Testunternehmen

Anrede
Änderung 

Nachname
Änderung 

Vorname
Änderung 

Straße
Änderung Testunternehmen Str.

Hausnummer
Änderung22

Postleitzahl
Ä24106

Ort
Änderung Musterstadt SH

Telefonnummer
Änderung 

Entnahmemengenmeldung(en)/Abgabenerklärung(en) 

Veranlagungsjahr
2024

Wasserrechtliche Zulassung
1_1_WR_A

Entnahmemengenmeldung

Entnahmestelle 
1_1_WR_A_Br_a

Entnahmequelle
Grundwasser

Entnahmezweck
Öffentl. WV - sonstige

Erfassung nach 
Jahresmenge

Jahresmenge 37.500 m³

Abgabenerklärung

Entnahmequelle 
Grundwasser

Gesamtentnahmemenge
37.500 m³

Entnahmezweck Entnahmemenge Messmethode

Öffentliche Wasserversorgung - 
Gewerbebetriebe als Endverbraucher 

20.000 m³ Messen des Rohwassers
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Öffentliche Wasserversorgung - 
sonstige Endverbraucher 

17.500 m³ Messen des Rohwassers

Wasserhaltung 0 m³

Beregnung 0 m³

Kieswäsche 0 m³

Fischhaltung 0 m³

Sonstige Zwecke Grundwasser 0 m³

Abgabefrei 0 m³

Öffentliche Wasserversorgung von Gewerbebetrieben als Endverbraucher 

Liste aller Gewerbebetriebe mit ihren Abnahmemengen: 
   - TestUPLOAD1ÖffWVGewerbe.ods

Anrechnung von Aufwendungen 

Es wurden Ausgleichsleistungen nach § 99 Satz 1 WHG in Verbindung mit § 104 
LWG erbracht. 

Summe der Aufwendungen 
15.000,00 EUR

Liste der Empfänger der Ausgleichsleistungen: 

   - TestUPLOAD2Ausgleichsleistungen.docx

Es wurden Aufwendungen für die landwirtschaftliche Beratung in 
Wasserschutzgebieten erbracht. 

Beratungskosten 
2.000,00 EUR

Vergabekosten (einmalig) 
13.000,00 EUR

Nachweis der Aufwendungen für die landwirtschaftliche Beratung: 

   -TestUPLOAD3LandwirtschaftlicheBeratung.pdf

Es wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung der nach § 43 
Absatz 1 Satz 2 LWG erforderlichen Unterlagen erbracht. 

Summe der Aufwendungen 
15.000,00 EUR

Nachweis der Aufwendungen für WSG-Unterlagen: 

   - TestUPLOAD4WSG-Ausweisung.png

Weitere Unterlagen und Nachweise 
Datei-Upload Inhalt des Dokuments (Stichwort) 

TestUPLOAD5Schlagkartei.odt SChlagkartei

TestUPLOAD6Betriebstagebuch.pdf Betriebstagebuch
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Wasserrechtliche Zulassung
3_1_WR_A

Entnahmemengenmeldung

Entnahmestelle 
3_1_WR_A_Br_a

Entnahmequelle
Grundwasser

Entnahmezweck
Öffentl. WV - sonstige

Es wurden aus den folgenden Gründen keine Angaben zu Entnahmemengen 
gemacht: 
jetzt nicht

Für dieses Wasserrecht wurde keine Abgabenerklärung getätigt.

Wasserrechtliche Zulassung
3_1_WR_M

Entnahmemengenmeldung

Entnahmestelle 
3_2_WR_B_Br_b

Entnahmequelle
Grundwasser

Entnahmezweck
Beregnung

Es wurden aus den folgenden Gründen keine Angaben zu Entnahmemengen 
gemacht: 
vielleicht später

Für dieses Wasserrecht wurde keine Abgabenerklärung getätigt.

Einwilligungen 
 Die antragsstellende(n) Person(en) versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der getätigten 
Angaben.

 Die antragsstellende(n) Person(en) willigen in die elektronische Bekanntgabe des 
Abgabenbescheides ein.
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